
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 19. März 2013   

 

P130333 Verordnung betreffend die Maturitätsprüfungen im Kanton Basel-Stadt 
(Maturitätsprüfungsverordnung MPV); Änderung 
 

 
 

 
 
://: 1. Der Regierungsrat beschliesst die vom Erziehungsrat beantragte 

Änderung der Verordnung betreffend die Maturitätsprüfungen im 
Kanton Basel-Stadt (Maturitätsprüfungsverordnung, MPV). 

2. Sie wird auf den Beginn des Schuljahres 2013/14 am 12. Au-
gust 2013 wirksam. 

 

 

Begründung 

Anlass dieser Revision ist ein Beschluss des Regierungsausschusses 
des Bildungsraums Nordwestschweiz, vierkantonal gültige Grundsätze 
für die Einführung der "Harmonisierten Maturitätsprüfungen" zu erlas-
sen.  

Ausserdem werden die Voraussetzungen für die Anerkennung von pri-
vaten Schulen als kantonale Maturitätsschulen präzisiert, die Zulas-
sung von Lehrpersonen mit provisorisch als gleichwertig anerkannter 
Ausbildung geregelt, der Instrumental- bzw. Vokalvortrag im Schwer-
punktfach Musik geregelt und die Möglichkeit vorzeitiger Maturitätsprü-
fungen geschaffen. 

 

                                                                                            


